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1. Geologische und bodenkundliche Grundlagen 

 Geologie  

Die lokalen geologischen Verhältnisse können der digitalen Geologischen 

Karte von Baden-Württemberg 1: 50 000 (GeoLa) im LGRB-Kartenviewer 

entnommen werden. Nähere Informationen zu den lithostratigraphischen 

Einheiten bieten die geowissenschaftlichen Informationsportale LGRBwissen 

und LithoLex. 

 Geochemie 

Die geogenen Grundgehalte in den petrogeochemischen Einheiten von Baden-

Württemberg sind im LGRB-Kartenviewer abrufbar. Nähere Informationen zu 

den geogenen Grundgehalten sind im geowissenschaftlichen Informationsportal 

LGRBwissen beschrieben. 

 Bodenkunde 

Die lokalen bodenkundlichen Verhältnisse sowie Bewertungen der natürlichen 

Bodenfunktionen nach § 2 Abs. 2 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) 

können in Form der Bodenkundlichen Karten 1: 50 000 (GeoLa BK50) 

eingesehen werden. 

Prinzipiell ist bei Planungsvorhaben entsprechend § 2 Landes-Bodenschutz- und 

Altlastengesetz (LBodSchAG) auf den sparsamen und schonenden Umgang mit 

Boden zu achten. Dies beinhaltet u. a. die bevorzugte Inanspruchnahme von 

weniger wertvollen Böden. Ergänzend dazu sollten Moore und Anmoore (u. a. als 

klimarelevante Kohlenstoffspeicher) sowie andere Böden mit besonderer Funktion 

als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte (vgl. LGRBwissen, Bodenbewertung – 

Archivfunktion) bei Planvorhaben aufgrund ihrer Schutzwürdigkeit möglichst nicht 

in Anspruch genommen werden. 

Bodenkundliche Belange werden im Rahmen der Anhörung zu konkreten 

Planungen, wie z. B. Bebauungspläne, beurteilt, wenn Informationen zu Art und 

Umfang der Eingriffe vorliegen. Wir empfehlen, das Schutzgut Boden frühest-

möglich in der Planung vollumfänglich zu berücksichtigten.  

Aus bodenkundlicher Sicht sollten als Standorte für Freiflächenphotovoltaik-

anlagen (FFA) vorzugsweise anthropogen deutlich überprägte Böden ohne 

landwirtschaftliche Nutzung, wie z. B. (teil-)versiegelte Flächen, 

https://maps.lgrb-bw.de/?view=lgrb_geola_geo
https://lgrbwissen.lgrb-bw.de/geologie
https://litholex.bgr.de/
https://maps.lgrb-bw.de/?view=lgrb_hw_geo
https://lgrbwissen.lgrb-bw.de/geologie/geogene-grundgehalte-hintergrundwerte-der-petrogeochemischen-einheiten-baden-wuerttembergs
https://maps.lgrb-bw.de/
https://lgrbwissen.lgrb-bw.de/
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Konversionsflächen, Halden oder Deponien, ausgewählt werden (vgl. auch § 2 

LBodSchAG (Landes-Bodenschutz- und Altlastengesetz)). Nicht landwirtschaftlich 

genutzte Randstreifen an Verkehrsflächen mit einer hohen anthropogenen Über-

prägung eignen sich unter Bodenschutzaspekten auch für FFA. Nachrangig 

sollten Acker- und Grünlandflächen für Standorte als FFA genutzt werden. Diese 

Flächen sollten auch nur auf Böden mit geringem bis mittlerem Erfüllungsgrad der 

Bodenfunktionen geplant werden. 

Böden mit hoher oder sehr hoher Bodenfunktionserfüllung oder besonders 

schutzwürdige Böden wie An-/Moore oder andere Böden mit besonderer 

Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte sollten als Flächen für FFA 

nicht in Anspruch genommen werden. 

2. Angewandte Geologie 

Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhörungsverfahren als Träger öffentlicher 

Belange keine fachtechnische Prüfung vorgelegter Gutachten oder von 

Auszügen daraus erfolgt. Sofern für das Plangebiet ein hydrogeologisches 

bzw. geotechnisches Übersichtsgutachten, Detailgutachten oder ein hydrogeo-

logischer bzw. geotechnischer Bericht vorliegt, liegen die darin getroffenen 

Aussagen im Verantwortungsbereich des gutachtenden Ingenieurbüros. 

 Ingenieurgeologie 

Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können im Kartenviewer des 

LGRB abgerufen werden. 

Ingenieurgeologische Belange werden im Rahmen der Anhörung zu konkreten 

Planungen (z. B. Bebauungspläne) beurteilt, wenn Art und Umfang der 

Eingriffe in den Untergrund näher bekannt sind. Potenziell vorhandene oder 

nachgewiesene Geogefahren (insbesondere Massenbewegungen und 

Verkarstungsstrukturen) können vorab in der Ingenieurgeologischen 

Gefahrenhinweiskarte von Baden-Württemberg abgerufen werden.  

Wir verweisen auf die im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens „Agri-PV-

Anlage bei den Sportstätten am Eisweiher“ mit Schreiben vom 10.12.2024 (Az. 

RPF9-4700-80/119/2) zum Planungsbereich abgegebene ingenieurgeo-

logische Stellungnahme. 

https://maps.lgrb-bw.de/?view=lgrb_geola_geo
https://maps.lgrb-bw.de/?view=lgrb_geola_geo
https://geogefahren.lgrb-bw.de/
https://geogefahren.lgrb-bw.de/
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 Hydrogeologie 

Aktuell findet im Plangebiet keine Bearbeitung hydrogeologischer Themen 

durch das LGRB statt. 

 Geothermie  

Informationen zu den oberflächennahen geothermischen Untergrundverhältnissen 

sind im Informationssystem „Oberflächennahe Geothermie für Baden-Württemberg“ 
(ISONG) hinterlegt. ISONG liefert erste Informationen (Möglichkeiten und Ein-

schränkungen) zur geothermischen Nutzung des Untergrundes mit Erdwärme-

sonden und Erdwärmekollektoren. Bitte nehmen Sie vor Verwendung des 

Informationssystems die Erläuterungen zur Kenntnis. 

 Rohstoffgeologie (Mineralische Rohstoffe)  

Von rohstoffgeologischer Seite sind zur Planung keine Bedenken, Hinweise 

oder Anregungen vorzutragen. 

3. Landesbergdirektion 

 Bergbau 

Die Planung liegt nicht in einem aktuellen Bergbaugebiet.  

Nach den beim Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau vorliegenden 

Unterlagen ist das Plangebiet nicht von Altbergbau oder künstlich 

geschaffenen Althohlräumen (bspw. Stollen, Bunker, unterirdische Keller) 

betroffen. 

Allgemeine Hinweise 

Anzeige, Übermittlung und Bereitstellung von Geologie-Daten nach Geologie-
datengesetz (GeolDG) 

Für geologische Untersuchungen und die daraus gewonnenen Daten besteht nach 

den Bestimmungen des Geologiedatengesetzes (GeolDG) eine Übermittlungspflicht 

gegenüber dem LGRB. Weitere Informationen hierzu stehen Ihnen im LGRBanzeigeportal 

zur Verfügung. 

https://isong.lgrb-bw.de/
https://anzeigeportal.lgrb-bw.de/


https://www.lgrb-bw.de/
https://maps.lgrb-bw.de/
https://lgrbwissen.lgrb-bw.de/
https://maps.lgrb-bw.de/?view=lgrb_geotope
https://www.lgrb-bw.de/download_pool/2022_06_rpf_lgrb_merkblatt_toeb_stellungnahmen.pdf
https://rp.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/RP-Internet/_DocumentLibraries/DSE/9-01F.pdf
https://rp.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/RP-Internet/_DocumentLibraries/DSE/9-01F.pdf
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TöB-Stellungnahmen des LGRB – Merkblatt für Planungsträger 

 
Das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau im Regierungspräsidium (LGRB) nutzt für die 
Erarbeitung der Stellungnahmen zu Planungsvorgängen, die im Rahmen der Anhörung als Träger 
öffentlicher Belange (TöB) abgegeben werden, einen digitalen Bearbeitungsablauf (Workflow). Um 
diesen Workflow effizient zu gestalten und die TöB-Planungsvorgänge fristgerecht bearbeiten zu 
können, sind folgende Punkte zu beachten. 
 
 

1 Übermittlung von digitalen Planungsunterlagen 

Alle zum Verfahren gehörenden Unterlagen sind nach Möglichkeit dem LGRB nur digital 
bereitzustellen.  
 
Übermitteln Sie uns digitale und georeferenzierte Planungsflächen (Geodaten), damit wir diese in 
unser Geographisches Informationssystem (GIS) einbinden können. Dabei reichen die 
Flächenabgrenzungen aus. Günstig ist das Shapefile-Format. Falls dieses Format nicht möglich 
ist, können Sie uns die Daten auch im AutoCAD-Format (dxf- oder dwg-Format) oder einem anderen 
gängigen Geodaten- bzw. GIS-Format zusenden.  
 
Bitte übermitteln Sie Datensätze (bis max. 20 MB Größe) per E-Mail an abteilung9@rpf.bwl.de. 
Größere Datensätze bitten wir auf einem Datenträger oder in der Cloud zu übermitteln. Alternativ 
können wir alle zum Verfahren gehörenden Unterlagen auch im Internet, möglichst gesammelt in 
einer einzigen ZIP-Datei herunterladen. 
 
 

2 Dokumentation der Änderungen bei erneuter Vorlage 

Bei erneuter Vorlage von Planungsvorhaben sollten Veränderungen gegenüber der bisherigen 
Planung deutlich gekennzeichnet sein (z. B. als Liste der Planungsänderungen). 
 
 

3 Information zur weiteren Einbindung des LGRB in das laufende 
Verfahren 

Wir bitten Sie, von einer standardmäßigen Übermittlung von weiteren Unterlagen ohne eine 
erforderliche Beteiligung des LGRB abzusehen. Hierunter fallen Abwägungsergebnisse, 
Satzungsbeschlüsse, Mitteilungen über die Rechtswirksamkeit, Bekanntmachungen, 
Terminniederschriften ohne Beteiligung des LGRB (Anhörung, Scoping, Erörterung), 
immissionsschutzrechtliche Genehmigungen, wasserrechtliche Erlaubnisse, bau- und 
naturschutzrechtliche Genehmigungen, Entscheidungen nach dem Flurbereinigungsrecht, 
Eingangsbestätigungen. Sollten wir weitere Informationen zum laufenden Verfahren für erforderlich 
halten, werden wir Sie darauf in unserer Stellungnahme ausdrücklich hinweisen. 
 
 

4 Einheitlicher E-Mail-Betreff 

Bitte verwenden Sie im E-Mail-Verkehr zu TöB-Stellungnahmen als Betreff an erster Stelle das 
Stichwort „TöB“ und danach die genaue Bezeichnung Ihrer Planung. 
 
 

5 Hinweis zum Datenschutz 

Sämtliche digitalen Daten werden ausschließlich für die Erstellung der TöB-Stellungnahmen im LGRB 
verwendet.  
  

mailto:abteilung9@rpf.bwl.de
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6 Anzeige, Übermittlung und Bereitstellung von Geologiedaten  

Für geologische Untersuchungen besteht eine gesetzliche Anzeigepflicht gemäß § 8 
Geologiedatengesetz (GeolDG) beim LGRB. Weitere Informationen hierzu stehen Ihnen im 
LGRBanzeigeportal zur Verfügung. 
 

Allgemeine Hinweise auf Informationsgrundlagen des LGRB 

 
Die Stellungnahmen des LGRB als Träger öffentlicher Belange basieren auf den Geofachdaten der 
geowissenschaftlichen Landesaufnahme, welche Sie im Internet abrufen können: 
 

A Bohrdatenbank 

Die landesweiten Bohr- bzw. Aufschlussdaten können im Internet abgerufen werden: 
 Als interaktive Karte  

 Als WMS-Dienst 

 
 

B Geowissenschaftlicher Naturschutz 

Für Belange des geowissenschaftlichen Naturschutzes verweisen wir auf unser Geotop-Kataster. Die 
Daten des landesweiten Geotop-Katasters können im Internet abgerufen werden: 

 Als interaktive Karte   

 Als WMS-Dienst 
 

 

C Weitere im Internet verfügbare Kartengrundlagen 
Eine Übersicht weiterer verfügbarer Kartengrundlagen des LGRB kann im Internet abgerufen werden 
und im LGRB-Kartenviewer visualisiert werden. 
 

Unsere Tätigkeit als TöB – Beiträge des LGRB für die Raumordnung und Bauleitplanung – haben wir 

in der LGRB-Nachricht Nr. 2019/05 zusammengefasst und veröffentlicht. Sie interessieren sich für 

unsere LGRB-Nachrichten? Abonnieren Sie unseren LGRB-Newsletter.  

 
 
Für weitere Fragen oder Anregungen stehen wir unter der E-Mail-Adresse: abteilung9@rpf.bwl.de 
gerne zur Verfügung.  
 
Die aktuelle Version des Merkblattes finden Sie auf unserer Internetseite www.lgrb-bw.de,  Service 
> LGRB-Downloads; dann im Feld „Suche“ den Begriff „TÖB“ eingeben. 

 

 

 

Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung! 

 

 

https://anzeigeportal.lgrb-bw.de/
https://maps.lgrb-bw.de/?view=lgrb_adb
https://services.lgrb-bw.de/index.phtml?REQUEST=GetCapabilities&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&SERVICE_NAME=lgrb_adb
https://maps.lgrb-bw.de/?view=lgrb_geotope
https://services.lgrb-bw.de/index.phtml?REQUEST=GetCapabilities&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&SERVICE_NAME=lgrb_geotope
https://produkte.lgrb-bw.de/informationssysteme/geoanwendungen/index_html?
https://maps.lgrb-bw.de/
https://lgrb-bw.de/download_pool/lgrbn_2019-05.pdf
https://www.lgrb-bw.de/service/anmeldeformular-fuer-lgrb-nachrichten
mailto:abteilung9@rpf.bwl.de
https://www.lgrb-bw.de/




mailto:ToeB-BeteiligungLAD@rps.bwl.de




- 2 - 

 

I. Belange der Raumordnung 

Aus Sicht der Raumordnung bestehen keine Bedenken oder Anregungen ge-

gen die Planung.  

 

Der Planung stehen keine Ziele der Raumordnung entgegen.  

 

II. Belange der Landwirtschaft  

Grundsätzlich bestehen aus regional übergeordneter landwirtschaftlich fachli-

cher Sicht Bedenken, wenn besonders hochwertige landwirtschaftliche Flächen 

zu Freiflächen-PV-Anlagen umgewidmet werden. Mit der vorgelegten Planung 

wird eine landwirtschaftliche Fläche von gut 10 ha für die Realisierung einer 

Freiflächen-PV-Anlage überplant, so dass landwirtschaftliche Belange von der 

Planung betroffen sind. Es handelt sich um Dauergrünlandflächen, die in der 

Digitalen Flurbilanz als Vorbehaltsflur I ausgewiesen sind, d.h. landbauwürdige 

Flächen die der landwirtschaftlichen Nutzung vorzubehalten sind.  

 

Da laut vorliegenden Unterlagen, die Ausführung als Agri-PV erfolgen soll und 

somit die landwirtschaftliche Nutzung überwiegend erhalten bleibt. Können die 

Bedenken im vorliegenden Fall zurückgestellt werden.  

 

III. Belange des Naturschutzes 

Aus den Planunterlagen ergibt sich keine Betroffenheit der Belange der höhe-

ren Naturschutzbehörde. 

 

IV. Belange der Stabsstelle für Energiewende, Windenergie, Klimaschutz 

Zu den Belangen des Klimaschutzes im Zusammenhang mit der Planung wird 
wie folgt Stellung genommen: 

(1) Nach § 1 Absatz 5 Baugesetzbuch sollen die Bauleitpläne insbesondere dazu 
beitragen, den Klimaschutz und die Klimaanpassung zu fördern. Nach § 1a Ab-
satz 5 Baugesetzbuch soll bei der Aufstellung der Bauleitpläne den Erfordernis-
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sen des Klimaschutzes sowohl durch Maßnahmen, die dem Klimawandel ent-
gegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung an den Klimawandel 
dienen, Rechnung getragen werden. 

 
(2) Nach § 10 Absatz 1 KlimaG BW müssen die Treibhausgasemissionen in Baden-

Württemberg bis zum Jahr 2030 um mindestens 65 Prozent gegenüber dem 
Stand von 1990 reduziert werden. Bis zum Jahr 2040 wird über eine schrittweise 
Minderung Netto-Treibhausgasneutralität („Klimaneutralität“) angestrebt.  

 
(3) Die besondere Bedeutung erneuerbarer Energien ist in § 2 des Erneuerbare-

Energien-Gesetzes (EEG) verankert. Auch gemäß § 22 Nummer 2 KlimaG BW 
kommt den erneuerbaren Energien sowie dem Verteilnetzausbau besondere 
Bedeutung zu.  

Die Errichtung und der Betrieb von Anlagen zur Erzeugung von Strom oder 
Wärme aus erneuerbaren Energien und der dazugehörigen Nebenanlagen so-
wie die Errichtung, der Betrieb und die Änderung der Stromverteilnetze und der 
für deren Betrieb notwendigen Anlagen (soweit dies für die Errichtung und den 
Betrieb der Erzeugeranlagen und den Ausbau der Elektromobilität erforderlich 
ist) liegen im überragenden öffentlichen Interesse und dienen der öffentlichen 
Sicherheit. Durch diese gesetzliche Festlegung werden diese Maßnahmen in 
der Abwägung mit anderen Schutzgütern entsprechend ihrer Bedeutung für die 
öffentliche Sicherheit und bei der Verwirklichung des Landesklimaschutzziels 
höher gewichtet und ihnen wird in der Regel ein Vorrang eingeräumt, wobei die 
Umstände des Einzelfalls in den Abwägungs- und Ermessensentscheidungen 
zu berücksichtigen sind.   

Gemäß § 3 Absatz 1 Satz 4 KlimaG BW sollen insbesondere bei energiebeding-
ten Treibhausgasemissionen das Vermeiden und Verringern der Emissionen in 
erster Linie durch Einsparung sowie effiziente Bereitstellung, Umwandlung, Nut-
zung und Speicherung von Energie sowie durch den Ausbau und die Nutzung 
erneuerbarer Energien erreicht werden.  

Diese Maßnahmen haben besondere Bedeutung, auch wenn es sich im Einzel-
fall um geringe Beiträge zur Treibhausminderung handelt (siehe § 3 Absatz 1 
Satz 2 KlimaG). Dies ergibt sich aus dem Umstand, dass ca. 90 Prozent der 
Treibhausgasemissionen energiebedingt sind. 

(4) Um die Klimaschutzziele nach § 10 Absatz 1 KlimaG BW zu erreichen, kommt 
es entsprechend des Zielszenarios aus dem Forschungsvorhaben „Sektorziele 
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